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Es ist uns ein Anliegen, das in unseren unzähligen Vorträgen und Seminaren 

transportierte Wissen auch möglichst weit zu verbreiten. Deshalb wird es Ihnen 

gestattet, Daten, Bilder, Grafiken und sonstige für Sie wichtige Inhalte aus dem hier 

vorliegenden Folienhandout in nicht kommerzieller Weise, nicht redaktionell, für Ihre 

Funktion als BSB/BSW/SFK/SVP in Ihrem Unternehmen unter der

Quellenangabe:

BSC Bauingenieure GmbH / bsc.st

zu verwenden!

Eine kommerzielle oder redaktionelle Nutzung der Inhalte (z.B. Vortragstätigkeit gegen 

Entgelt, Verfassen von Fachartikeln, Berichte, etc.) ist ohne unsere ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung auf Ihre schriftliche Anfrage mit allen Ihrerseits dazu 

erforderliche Fakten nicht gestattet.

Alle Rechte vorbehalten!

Die Rechte des Schöpfers oder Urhebers an einem Werk - das Urheberrecht -

entstehen mit der Schaffung des Werks, ohne, dass es dazu eines Formalakts wie 

einer Registrierung oder eines so genannten Copyrightvermerks bedürfe ©
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Zeitpunkt der Erkennung
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Planung Produktion, Einbau Übergabe, Nutzung
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59%

5%

3%

33%
Ausführung 59%

Material 5%

Sonstiges 3%

Planung 33%

Zugelassene Bauprodukte sind hochwertige Systeme, die richtig geplant und

zulassungskonform ausgeführt werden müssen, um die erwartete Leistung

erbringen zu können. In der Ausführung besteht die größte Fehlerquelle, bei der

Planung die zweitgrößte.
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Gesetzliche und Technische Grundlagen:
Übersicht „Regelungen im Brandschutz“ (EU und national) | 
Baustofflisten ÖA und ÖE – Streifschuss |
Stmk. Baugesetz 1995 und Stmk. Bautechnik VO |
OIB-Richtlinie 2 – Brandschutz und Gebäudeklassen |
TRVB 110 B – rechtliche Stellung und wesentliche Inhalte |
Schachttypen A und B (OIB-RL iVm TRVB 110) |
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EU-Bauproduktenverordnung (BauPVo Nr. 305/2011)
Bundesgesetz über das Inverkehrbringen von Bauprodukten 

(BGBl. Nr. 55/1997, idgF BGBl. Nr. 136/2001)
gilt für Bauprodukte, die nach Österreich eingeführt werden

z.B. Stmk. Bauprodukte und 
Marktüberwachungsgesetz 2013 

(LGBl. Nr. 83/2013)

Bauproduketegesetze 
der 9 Bundesländer

B / K / N / O / S / St / T / V / W

OIB Baustoffliste ÖA              |   OIB Baustoffliste ÖE          .
Nationale Normen/Spezifikationen EU-Produktnormen oder ETAG
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Die wesentlichen auf Bauwerke anwendbaren Anforderungen, 

die die technischen Merkmale eines Produktes beeinflussen 

können, sind in Anhang I der Bauproduktenverordnung der 

Europäischen Union aufgeführt.

Mechanische 

Festigkeit und 

Stand-

sicherheit

Hygiene, 

Gesundheit 

und

Umweltschutz

Schallschutz

Energie-

einsparung 

und 

Wärmeschutz

Nutzungs-

sicherheitBrandschutz

Nachhaltige 

Nutzung der 

natürlichen 

Ressourcen
?
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Bauwerke

Merkmale eines Produkts

Idee zur „Harmonisierung 

der Bauvorschriften“

Mitwirkung bei der 

Erarbeitung der OIB-RL

Verbindlicherklärung der 

OIB-Richtlinien

Marktüberwachung

Technische Bewertungen 

(ETB)

Österr. Bautechnische 

Zulassungen (BTZ)

Produktinformationsstelle
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Wesentliche Anforderungen an Bauwerke aus der 

Bauprodukten der EU:

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

Brandschutz 

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 

Standsicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 

Schallschutz 

Energieeinsparung und Wärmeschutz 

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
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• Baugesetze und techn. Best.

(überwiegend vereinheitlicht)

• Feuerpolizeigesetze

• Veranstaltungsgesetze

• Pflegegesetze...!

• Behindertenbetreuungsgesetze

• Krankenanstaltengesetze

• Kinderbildungs- und Betreuungsges.

• Landarbeitergesetze und VO

• Art. 15a Vereinbarungen (!)

• und viele andere

• Gewerbeordnung

• Allg. Schutzbestimmungen

für Personen

• ArbeitnehmerInnenschutz

• AschG (Allg. Schutzbest.)

• ArbeitsstättenVO (Gebäude)

• ArbeitsmittelVO (Geräte)

• ElektroschutzVO (ET)

• KennVO (Kennzeichen)

• DokumentationsVO

• etc.

• Elektrotechnikgesetz

• Elektrotechnikverordnung mit ÖVEs

• Behindertengleichstellungsgesetz

• Ü-Frist bis 31.12.2015

• Mineralrohstoffgesetz (Verweis AschG)

• und viele andere

Bundesgesetze, VO

Normen (ÖN, EN, ISO)

Richtlinien, TRVB, Merkblätter, Versicherungen, 

Deutsche RL, VKF-RL, Erlässe, Bedienungsanl., etc.

Projekt- bzw. Einreichunterlagen 

sowie Ergebnisse aus beh. Verhand-

lungen und die Auflagen aus den

BESCHEIDEN

ÖVE

Landesgesetze, VO

„Regeln der

Technik“

„RdT“, z.T. auch

verbindlich erkl.

P
la

n
u

n
g
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(Bundesgesetze, VO)

• 9 Baugesetze 
• technisch durch OIB vereinheitlicht

• 9 FeuerpolizeigesetzeOIB-Richtlinien

RL 1 Mechan. Festigkeit und Standsicherheit

RL 2 Brandschutz

RL 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

RL 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit

RL 5 Schallschutz

RL 6 Energieeinsparung und Wärmeschutz

5 Gebäudeklassen

Sub-Richtlinien 2.1, 2.2, 2.3 Feuerwiderstand

Brennbarkeit
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Inhalte im Wesentlichen

(Seinerzeitige) Neuerungen in der Steiermark im Vergleich zum BauG

Einteilung in Gebäudeklassen (anhand der Begriffsbestimmungen)

Festlegung der Feuerwiderstandszeit und Brennbarkeitsklassen je nach GK

Unterscheidung in Flucht- und Rettungsweg

Rauchwarnmelder für Aufenthaltsräume und Fluchtwege in Wohnungen

Brandverhalten und Feuerwiderstand von Bauprodukten nach europäisch 

genormten Klassen („REI“ statt „F“, etc.)

Brandabschnittsbildende Trennelemente auch aus brennbaren Bauprodukten

möglich

Unterscheidung Brandwand / Trennwand (Trenndecke)

Forderung nach Brandschutzkonzepten bei Sonderbauten

SUBRICHTLINIEN

Vereinheitlichungen länderübergreifend (beispielhaft)

Laubengänge als Hauptfluchtwege

Fluchtweglänge, Definition von Rettungswegen

Brandabschnittsgrößen, Brandüberschläge

einheitliche Regelungen für Gebäudehöhen (Fluchtniveau)
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Freistehende, an mindestens 

drei Seiten auf eigenem Grund 

oder von Verkehrsflächen für 

die Brandbekämpfung von 

außen zugängliche Gebäude 

mit nicht mehr als drei 

oberirdischen Geschoßen, mit 

einem Fluchtniveau von nicht  

mehr als 7,00 m und insgesamt 

nicht mehr als 400 m² Brutto-

Grundfläche der oberirdischen  

Geschoße, bestehend aus nicht 

mehr als zwei Wohnungen oder 

einer Betriebseinheit.
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Gebäude mit nicht mehr 

als drei oberirdischen 

Geschoßen und mit einem 

Fluchtniveau von nicht 

mehr als 7,00 m von 

insgesamt nicht mehr als 

400m² Brutto-Grundfläche 

der oberirdischen 

Geschoße
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Reihenhäuser mit nicht 

mehr als drei oberirdischen 

Geschoßen und mit 

einem Fluchtniveau 

von nicht mehr als 

7,00 m, bestehend 

aus Wohnungen bzw.

Betriebseinheiten 

von jeweils nicht 

mehr als 400 m² Brutto-

Grundfläche der 

oberirdischen Geschoße
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Freistehende, an mindestens 

drei Seiten auf eigenem Grund 

oder von Verkehrsflächen für die 

Brandbekämpfung von außen 

zugängliche Gebäude mit 

ausschließlicher Wohnnutzung 

mit nicht mehr als drei 

oberirdischen Geschoßen und 

mit einem Fluchtniveau von 

nicht mehr als 7,00 m von 

insgesamt nicht mehr als 800 m² 

Brutto-Grundfläche der 

oberirdischen Geschoße.
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Gebäude mit nicht mehr als 

drei oberirdischen Geschoßen 

und mit einem Fluchtniveau 

von nicht mehr als 7,00 m, die 

nicht in die Gebäudeklassen 1 

oder 2 fallen.
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(a) Gebäude mit nicht mehr 

als vier oberirdischen 

Geschoßen und mit einem 

Fluchtniveau von nicht mehr 

als 11 m, bestehend aus 

mehreren Wohnungen bzw. 

mehreren Betriebseinheiten 

von jeweils nicht mehr 

als 400 m² Nutzfläche der 

einzelnen Wohnungen bzw. 

Betriebseinheiten in den 

oberirdischen Geschoßen,
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(b) Gebäude mit nicht mehr 

als vier oberirdischen 

Geschoßen und mit einem 

Fluchtniveau von nicht mehr 

als 11 m, bestehend aus 

einer Wohnung bzw. einer 

Betriebseinheit ohne 

Begrenzung der Brutto-

Grundfläche der 

oberirdischen Geschoße.
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Gebäude mit einem 

Fluchtniveau von nicht 

mehr als 22 m, die nicht in 

die Gebäudeklassen 1, 2, 3 

oder 4 fallen.
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Als "Hochhäuser" 

werden im Volks-

mund jene Bauwerke 

bezeichnet, deren 

Fluchtniveau über 

22 m beträgt
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Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse von Bauteilen

Es gelten die Anforderungen der Tabelle 1b. Die für die Standsicherheit 
von Wänden und Decken erforderlichen aussteifenden und 
unterstützenden Bauteile müssen im Brandfall über jenen Zeitraum 
hindurch wirksam sein, der der für diese Wände und Decken geforderten 
Feuerwiderstandsdauer entspricht. 

Bis zum 03. Mai 2010 konnten zur Erfüllung des geforderten Feuerwider-
standes für Bauteile neben den nach europäischen Normen geprüften 
Produkten mit den in dieser Richtlinie angegebenen Feuerwiderstands-
klassen auch nach den früher geltenden österreichischen Prüfnormen 
geprüfte Produkte mit einer gemäß ÖNORM B 3807 äquivalenten 
Brandwiderstanddauer verwendet werden. Liegt für ein Produkt eine 
europäische technische Spezifikation vor, gilt dies nur bis zum Ablauf der 
jeweiligen Koexistenzperiode.

Seit 04. Mai 2010 muß die Feuerwiderstandsfähigkeit mit 
Nachweisen aus Prüfungen nach europäischen Normen erfolgen.
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Umsetzung Feuerwiderstandsklassen: OIB-Tabelle 1b
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Umsetzung Feuerwiderstandsklassen: OIB-Tabelle 1b
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Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten 
von Bauprodukten

Anforderungen bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1
Außenschicht von Fassaden mind. D

Dämmschicht bei vorgehängten hinterlüfteten oder belüfteten 
Fassaden mind. D

Eindeckung bei Steildächern mind. BROOF (t1)

bei Flachdächern die oberste Schicht aus mindestens 5 cm Kies 
bzw. gleichwertigem oder die Abdichtung der Euroklasse des 
Brandverhaltens mind. BROOF (t1)

Ab der Gebäudeklasse 2 gilt die Tabelle 1a für die 
Brennbarkeitsklassen der verwendeten Baustoffe
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Umsetzung Brennbarkeitsklassen: OIB-Tabelle 1a
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Umsetzung Brennbarkeitsklassen: OIB-Tabelle 1a
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3.4   Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten

Liegen Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Ein-

bauten in Wänden bzw. Decken oder durchdringen diese, 

ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Abschottung, Um-

mantelung) sicherzustellen, dass eine Übertragung von 

Feuer und Rauch über die erforderliche Feuerwiderstands-

dauer wirksam eingeschränkt wird.
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EU-Bauproduktenverordnung (BauPVo Nr. 305/2011)
Umsetzung der Anforderungen an Bauwerke

durch die in Österreich harmonisierten 
technische Bauvorschriften 

= OIB-Richtlinien
Brandschutzanforderungen an Technische 

Anlagen, Technische Einrichtungen, 
Installationen von  Leitungsanlagen, etc. sind 

Gegenstand technischer Regelwerke 
(Normen, TRVB´s, ÖVGW´s, ÖVE´s, etc.)

= TRVB 110 B
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Diese TRVB legt grundsätzliche Ausführungsmöglichkeiten für Installations-

führungen durch Wände und Decken mit Anforderungen an den Feuerwider-

stand (z.B. brandabschnittsbildende Bauteile, Brandwände, Trennbauteile 

jeweils im Sinne der Begriffsbestimmungen der OIB-RL) dar. 

Bei Anwendung der in dieser TRVB angeführten Ausführungen können die 

zielorientierten Anforderungen der OIB-RL 2-Serie als erfüllt angesehen 

werden.

Für Sondergebäude gemäß OIB-RL 2, Punkt 11, für die ein 

Brandschutzkonzept erforderlich ist, sowie bei Zu- und 

Umbauten von bestehenden Gebäuden können gegebenenfalls von dieser 

TRVB abweichende Regelungen erforderlich sein.

Diese TRVB gilt nicht:

• für Gebäude der Gebäudeklasse GK 1 gemäß OIB-Richtlinie 2 

„Brandschutz“,

• für Abgasanlagen sowie

• Entrauchungsleitungen.
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z.B. Technikzentrale

z.B. 1. Kellerebene

Feuerschutzab-

schluss in 

Feuerschutzab-

schluss in 

Feuerschutzab-

schluss in 

alle Feuerschutzab-

schlüsse in 

Feuerschutzab-

schluss in 

Der vertikale Schacht wird über seine ge-

samte Länge mit Trennwänden begrenzt.

Die Abschottungen müssen mindestens die 

gleiche Feuerwiderstandsdauer (tt in 

Minuten) wie die Schachtwand aufweisen.

Öffnungen gegenüber dem ersten 

unterirdischem Geschoß (Keller) und nicht 

ausgebautem Dachgeschoß sind über die 

erforderliche Feuerwiderstandsdauer der 

angrenzenden Bauteile abzuschotten, wo-

bei die höchste Feuerwiderstandszeit der 

durchdrungenen Bauteile maßgebend ist.

Ausnahmen gelten nur für Schächte mit 

wasserführenden Leitungen und 

Strangentlüftungen



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige

Leitungsführung: Die Leitung wird in einem Wandschlitz in der Massivwand in den Schacht geführt. Der 

Austritt aus der Massivwand erfolgt erst im Schacht.

Maßnahmen: Die Leitungsführung besteht aus mindestens 2 x 90 Grad Richtungsänderungen (Wandeintritt 

bis Austritt im Schacht); der horizontale Abstand beträgt mindestens 50 cm.

Für wasserführende Leitungen und Strangentlüftungen gelten die Ausnahmen nur unter der Voraussetzung, dass in den 

Installationsschächten keine elektrischen Leitungen, ausgenommen Einzelanschlussleitungen (z.B. für Ventilatoren) mit 

einer Länge von nicht mehr als 2 m, geführt werden. Achtung auf andere Schutzziele (z.B. Schallschutzregelungen)!
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Für wasserführende Leitungen und Strangentlüftungen gelten die Ausnahmen nur unter der Voraussetzung, dass in den 

Installationsschächten keine elektrischen Leitungen, ausgenommen Einzelanschlussleitungen (z.B. für Ventilatoren) mit 

einer Länge von nicht mehr als 2 m, geführt werden. Achtung auf andere Schutzziele (z.B. Schallschutzregelungen)!

Leitungsführung: Die Leitung wird in der Fußbodenkonstruktion oder in der Rohdecke in den Schacht geführt.

Maßnahmen: Wenn die Leitungsführung in der Fußbodenkonstruktion erfolgt, muss diese aus einer 

Wärmedämmung in A2 mit darüberliegendem Zementestrich bestehen.

Wenn die Leitungsführung in der Rohdecke erfolgt, muss diese in Stahlbeton od. gleichwertig ausgeführt sein.
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Für wasserführende Leitungen und Strangentlüftungen gelten die Ausnahmen nur unter der Voraussetzung, dass in den 

Installationsschächten keine elektrischen Leitungen, ausgenommen Einzelanschlussleitungen (z.B. für Ventilatoren) mit 

einer Länge von nicht mehr als 2 m, geführt werden. Achtung auf andere Schutzziele (z.B. Schallschutzregelungen)!

Falls Leitungen aller Art – ausgen. Lüftungs-

leitungen – auf der Rohdecke auf einer Länge 

von mindestens 1 m (vom Schacht gemessen)

• in einer Schüttung in A2 oder

• in einer Schüttung aus Baustoffen der Klasse E (EPS-

Granulat mit einem Zementanteil von mindestens 125 

kg/m³ als Bindemittel) sowie mit einer darüber und 

darunter angeordneten Lage aus Baustoffen der Klasse 

A2 von mindestens 3 cm (siehe oberes Bild), oder 

• in einem Steinwollriegel aus Platten (Raumgewicht 

mindestens 150 kg/m³) mit einer seitlichen Überlappung 

von jeweils mindestens 10 cm und einer Höhe von der 

Rohdecke bis zur Estrichunterkante, wobei etwaige 

Körperschalldämmungen nur aus Materialien in A2 

herzustellen sind (siehe unteres Bild),

in den Schacht geführt werden, sind beim Eintritt in 

den Schacht keine Brandschutzmaßnahmen 

erforderlich.
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Bauweise der 

Schachtwand

Leitungsdurch-

führung zulässig

dünne Massivwand ja

dicke Massivwand ja

Leichte Trennwand 

beidseitig beplankt
ja

Leichte Trennwand 

einseitig beplankt nein*

Einseitig beplankte Schachtwände sind:

• keine Normtragkonstruktion, und damit

• kein Bestandteil bei Normprüfungen

• „dünn“ und daher bei den Anschlüssen 

im Ringspalt zwischen Leitungen und

Umgebungsbauteil (Abschottung) anfällig

EI 90

EI 90

EI 90

EI 90

EI 90

EI 90

* Ausnahme: durch klassifizierte Bauprodukte,

die in dieser Lechtwand geprüft sind
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Die Öffnungen in den Geschoßdecken 

müssen entsprechend der Feuerwider-

standsdauer (tt in Minuten) der daran an-

schließenden Decke abgeschottet werden.

An die den Schacht begrenzenden Wände 

sowie an deren Leitungsdurchführungen 

werden – falls keine zusätzlichen Anforder-

ungen aus anderen Bestimmungen (z.B. 

Schallschutz) notwendig werden – keine 

Anforderungen gestellt.

Dieser Schachttyp darf nur angewandt 

werden, wenn je Geschoß nur eine Wohn-

ung oder Betriebseinheit versorgt wird

z.B. Technikzentrale

Feuerschutzab-

schluss in EI tt

Feuerschutzab-

schluss in EI tt

Feuerschutzab-

schluss in EI tt

alle Feuerschutzab-

schlüsse in EI tt
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Dies gilt als Anforderung an Leitungsanlagen zusätzlich zu den Anforderungen an 

• das Bauwerk anhand der Festlegungen gemäß OIB-Richtlinie 2, Tabelle 1a sowie 

• möglicherweise abweichend von Vorgaben aus der ÖNORM B 3806 (!) Tabelle 1
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Zulassung von Brandabschottungen nach ETAG
ETA-Zulassungen – auf was ist zu achten? |
Nachweis der Eigenschaften (nach Prüfung) und Beispiele der 
Zulassungsinhalte (Feuerwiderstand, Arten der Leistungsdurchführung, Rohr-

Endkonfigurationen, etc.) |
Möglichkeiten der Abweichung und Dokumentation dessen
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BRANDRAUM
Temperaturverlauf nach ETK

< 140 °C
(Mittelwert)

< 180 °C
(bel. Punkt)

Tragfähigkeit 

Dichtheit      
(Raumabschluss)

Temperatur  
(an der abgekehrten Seite)

K
O

N
ST

R
U

K
TI

O
N
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Technische Merkmale eines Bauprodukts nach der 

Bauprodukten der EU:
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Bauprodukte, die in der Baustoffliste ÖE 

angeführt sind, dürfen nur auf dem Markt 

bereitgestellt werden, wenn sie die CE-

Kennzeichnung tragen und die erklärten 

Leistungen den in der Baustoffliste ÖE 

festgelegten Anforderungen nicht 

widersprechen.
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Prüfung nach Prüfnorm ÖNORM 
EN 1366 Teil 3 Abschottungen

Europäisch harmonisierte 

Produktnorm 

oder ETAG

mehrere Prüfvorgänge
mit diversen Ergebnissen

z.B.  klassifiziert:  EI 90  U/U

z.B. ETAG 026 Teil 2 Österr. 
Produktnorm

Eignungsnachweis 

gem. BP-VO
verbindlich erklärt in der  OIB
Baustoffliste ÖE (Verordnung)

Prüfungsergebnisse

Klassifizierung nach ÖNORM 
EN 13501 Teil 2

(für SV nur bedingt interessant)
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Prüfbedingung / Zusatzkriterium Rohrende im Prüfofen Rohrende außerhalb des Prüfofen

EI tt     U / U offen offen

EI tt     C / U geschlossen geschlossen

EI tt     U / C offen geschlossen

EI tt     C / C geschlossen geschlossen

Prüfung nach Prüfnorm ÖNORM 
EN 1366 Teil 3 Abschottungen

mehrere Prüfvorgänge
mit diversen Ergebnissen

Normtragkonstruktionen (7.2.2):
Massivwand (Beton, Mauerwerk)
Leichtwand (Gipswände mit Stahlständer)
Massivdecke (Platten: Poren-, Leicht- oder 
Normalbeton)
(Leichtdecke (keine Normtragkonstruktion))

Genormte Prüfanordnung und genormte 
Prüfdurchführung mit dem Ergebnis für 
den direkten Anwendungsbereich
Ausrichtung, Tragkonstruktion, Leitungen und 
Leitungsabstützung, Ausführung der Rohrenden, 
Ausführung der Kabelenden, Leerschott sowie 
Schottgröße und Abstände

Die Rohrendkonfigurationen für Abschottungen von Rohren sind ein Teil der Prüfung:
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Prüfbedingung / Zusatzkriterium Rohrende im Prüfofen Rohrende außerhalb des Prüfofen

EI tt     U / U offen offen

EI tt     C / U geschlossen geschlossen

EI tt     U / C offen geschlossen

EI tt     C / C geschlossen geschlossen

Prüfung nach Prüfnorm ÖNORM 
EN 1366 Teil 3 Abschottungen

mehrere Prüfvorgänge
mit diversen Ergebnissen

Die Rohrendkonfigurationen für Abschottungen von Rohren sind ein Teil der Prüfung (Tabelle 2)

Vorgesehene Rohranwendung Zustand Rohr-Ende im Prüfofen Rohrende außerhalb des Prüfofen

Regenwasserrohr offen (U) offen (U)

Abwasserrohr belüftet offen (U) offen (U)

Abwasserrohr unbelüftet offen (U) geschlossen (C)

Gas-, Trinkwasser-, 

Heizungsrohr
offen (U) geschlossen (C)

Rohrendkonfigurationen von Kunststoffrohren in Abhängigkeit von der Anwendung (Anhang H)

Prüfungsergebnisse fließen in die Klassifizierung nach ÖN EN 13501 Teil 2 ein
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Prüfung nach Prüfnorm ÖNORM 
EN 1366 Teil 3 Abschottungen

Prüfungsergebnisse

Klassifizierung nach ÖNORM 
EN 13501 Teil 2



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige

Prüfung nach Prüfnorm ÖNORM 
EN 1366 Teil 3 Abschottungen

Europäisch harmonisierte 

Produktnorm 

oder ETAG

mehrere Prüfvorgänge
mit diversen Ergebnissen

z.B.  klassifiziert:  EI 90  U/U

z.B. ETAG 026 Teil 2 

Eignungsnachweis 

gem. BP-VO
verbindlich erklärt in der  OIB
Baustoffliste ÖE (Verordnung)

Prüfungsergebnisse

Klassifizierung nach ÖNORM 
EN 13501 Teil 2

(für SV nur bedingt interessant)
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Ja? Nein?

Bandabschottung (z.B. Kombischott) 

positiv klassifiziert (mit CE)

als zugelassenes "Gesamtsystem" des 

Hersteller "GRÜN"

Brandabschottung als Rohr-

leitungsmanschette des Hersteller 

"Chrom„ positiv (auch) im 

Weichschott klassifiziert (mit CE) 

Vorschlag (nach deutschem Vorbild):

Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung 

Verwendung im CE-Kombischott des 

Hersteller "GRÜN" zulässig?

„jaein“ aus der Sicht des Brandschutz-SV

dzt. nein aufgrund CE-Regeln
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OIB-467-072/11-002 

Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von 

Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im 

Brandfall. Teil 1: Allgemeines 

OIB-467-073/11-001 

Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von 

Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im 

Brandfall. Teil 2: Abschottungen 

OIB-467-074/11-001 

Brandschutzprodukte zum Abdichten und Verschließen von 

Fugen und Öffnungen und zum Aufhalten von Feuer im 

Brandfall. Teil 3: Linienförmige Fugenabdichtungen 

und Brandsperren
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Eine nachgiebige/ elastische 

Abdichtung, oft unter Verwendung 

einer beschichteten Gewebe-

manschette, welche eine 

Bewegung der Leitungen zulässt
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Ein in verschiedenen Formen und 

Größen erhältliches Produkt. Im 

Allgemeinen steinförmig für recht-

eckige Durchführungen sowie mit 

zylindrischer bzw. konischer Form für 

runde Durchführungen. Meistens ist 

die Materialeigenschaft unter 

Temperatureinwirkung aufquellend.
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Ein aus einem Metallrahmen mit 

dämmschichtbildenden Einlagen 

vorgefertigtes Sonderschott, das 

eine Art Kanal bildet und häufig mit 

Kunststoffdeckeln versehen ist, um 

den Durchgang von Kaltrauch zu 

verhindern.
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Ein in verschiedenen Größen 

erhältliches Produkt. Die 

Materialeigenschaften sind 

ähnlich jener von zement- oder 

magnesiagebundenen 

Feuerschutzplatten.
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Die "konventionelle" Brandabschottung 

("Weichschott") mit dem höchsten Anteil 

auf Baustellen zeichnet sich durch 

grundsätzlich sehr situationsbezogene 

Verarbeitungsmöglichkeiten aus.
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Material, das bei Zimmertemperatur 

aushärtet, sein Volumen bei der 

Verarbeitung vergrößert und eine 

Zellstruktur ausbildet. 

Basis: Graphit und damit im Brandfall 

aufschäumend (nicht PU!).
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Als Streckendämmung für nicht 

brennbare Rohre eingesetzte 

Brandschutzmaßnahmen zur 

Verhinderung einer Wärmeleitung.
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System, das aus einem Stahl

rahmen und darin eingebauten, 

um die Leitungen verpressten 

Elastomer-Formstücken (Module) 

besteht.
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Eine Mischung aus Gips oder Zement 

basiertem Pulver, Füllstoffen, Wasser 

und chemischen Zusätzen, mit oder 

ohne Bewehrung, die nach Aushärtung 

feuerwiderstandsfähig, damit gut 

wärmedämmend und maßhaltig ist.
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Formbare, kissenähnliche, mit 

reaktivem oder nichtreaktivem 

Material gefüllte Hülle für das 

temporäre oder dauerhafte 

Verschließen von Öffnungen.
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Mit einem Außengehäuse zur  

äußeren Begrenzung 

ausgestattetes, dämmschicht-

bildendes Material für den 

Abschluss von brennbaren 

Rohren.
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Ähnlich wie Manschetten dämm-

schichtbildende Materialien, die 

allerdings über kein Außengehäuse 

verfügen und daher im raumab-

schließenden Bauteil eingebaut 

werden müssen.
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Einigen Dichtungsmassen 

ähnliches Material, das geformt 

und direkt von Hand angebracht 

werden kann, aber plastisch 

bleibt.
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Ein offener Metallrahmen, der in 

einer Wand befestigt und mit 

einem speziellen Sand gefüllt ist. 

Die Kabel werden durch den 

Sand hindurch geführt.
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Ein- oder Mehrkomponentenmaterial, 

das aus einem Gemisch aus einem 

Bindemittel, organischen und/oder 

anorganischen Füllstoffen besteht (d.h. 

Acryl, Polysulfid, Silikon etc.) und nach 

dem Auftragen zu einem elastischen 

oder plastoelastischen Material 

aushärtet oder trocknet.
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Eine Abschottung, die das 

gemeinsame Durchführen 

der unterschiedlichen 

aufgeführten Leitungsarten 

durch eine Öffnung 

ermöglicht.
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Gilt für Bauprodukte, die anhand einer harmonisierten europäischen (technischen) 

Spezifikation als Europäische Norm (hEN) abgedeckt sind und in der Baustoffliste 

ÖE des Österr. Instituts für Bautechnik (=Verordnung) erfasst sind (z.B. 

Brandschutzklappen nach ÖN EN 15650).

Gilt für Bauprodukte, die in der Baustoffliste ÖE des OIB (=Verordnung) aufgeführt 

sind, keiner harmonisierten europäischen (technischen) Spezifikation (Europäische 

Norm (hEN)) entsprechen, allerdings gemäß einer Europäischen Leitlinie (z.B. ETAG 

026 für Brandabschottungen) zugelassen sind.

Gilt für Bauprodukte, die in der Baustoffliste ÖA des OIB (=Verordnung) aufgeführt 

sind und einer nationalen Produktnorm entsprechen müssen (z.B. FLI 90, FLI-VE 90 

Feuerschutzabschlüsse auf Basis intumeszierender Materialien mit oder ohne 

mechanisches Verschlusselement nach ÖNORM H 6027).

Gilt für Bauprodukte, die weder in der Baustoffliste ÖE und/oder Baustoffliste ÖA 

aufgeführt sind und auch keinen harmonisierten Europäischen Standards nach hEN oder 

ETAG entsprechen müssen, allerdings bestimmte Brandschutzanforderungen 

entsprechen/erfüllen müssen (z.B. geschlitzte Lüftungsbausteine).
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Leitungen, Lüftungsleitungen und Brandschutz
Müssen es (immer) Brandschotte oder Brandschutzklappen sein? |
Brandschutzverkleidung von Leitungen als Alternative|
Verkleidungen 1-seitig, 2-seitig, 3-seitig oder nur 4-seitig 
- was gilt wann? | 
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Wird nichts anderes bestimmt, 

sind bei allen Durchführungen 

von Leitungen sowie allfällig 

verbleibenden Restquer-

schnitten durch Trennbauteile

oder brandabschnittsbildende 

Bauteile geeignete Abschot-

tungsmaßnahmen zu treffen;

dies gilt unabhängig vom 

Querschnitt bzw. Durchmesser 

der Leitungen sowie des 

eventuell verbleibenden 

Restquerschnittes
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Eine Vermischung von 

unterschiedlichen 

Systemen innerhalb 

desselben Durchbruches 

ist dann nicht zulässig, 

wenn selbige kein 

geprüftes System 

darstellt.
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Einzelne Leitungen, mit Aus-

nahme von Leerverrohrungen, 

mit einem Durchmesser von 

höchstens 25mm in einem 

Abstand von jeweils mind. 1m

zueinander dürfen auch ohne 

geprüfte bzw. klassiizierte 

Abschottungsmaßnahmen 

durch Bauteile mit brand-

schutztechnischen Anforder-

ungen geführt werden, wenn 

der Durchbruch für den 

Leitungsdurchmesser 

passgenau ausgeführt wird.

Entsprechen die Anforderungen 

des zweiten Absatzes des 

Punktes 5.1 der TRVB 110 B 15 

hinsichtlich einzelner Leitungen 

den zielorientierten Anforder-

ungen des Punktes 3.4 der OIB-

Richtlinie 2?

Ja…

… wenn der Durchbruch für den 

Leitungsdurchmesser passgenau 

ausgeführt wird.
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Punkt 5.2.2 Leitungsführung durch brandabschnittsbildende Wände oder 

Decken oder Trennbauteile

In Luftleitungen, die brandabschnittsbildende Wände oder Decken oder Trennbauteile durchdringen, 

müssen Brandschutzklappen oder Feuerschutzabschlüsse eingebaut werden. Diese müssen 

mindestens dieselbe Feuerwiderstandsdauer aufweisen wie die jeweilige Wand oder Decke.
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ÖNORM M 7625 ist definitiv außer Kraft gesetzt, Ersatz durch EN 15650

ÖNORM EN 15650 Lüftung von Gebäuden - Brandschutzklappen

Stand: 15.06.2010

ÖNORM H 6025 Lüftungstechnische Anlagen – Brandschutzklappen (BSK)

(nationale Ergänzungen zu ÖNORM EN 1366-2, ÖNORM 

EN 13501-3 und ÖNORM EN 15650) / Stand: 15.06.2012

ÖNORM H 6027 Lüftungstechnische Anlagen – Feuerschutzabschlüsse in 

Lüftungsanlagen auf Basis inzumeszierender Materialien mit

mechanischem oder ohne mechanisches Verschlusselement

Stand: 01.08.2008

ÖNORM H 6031 Lüftungstechnische Anlagen – Einbau und Kontrollprüfung

von Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen

Stand: 15.12.2014
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• FLUCHTWEG

• NOTAUSGÄNGE

• GESICHERTER

FLUCHTBEREICH

> 10m
< 10m

Gehweglänge 
im Raum

• VERKEHRSWEG

Gehweglänge 
im Raum

„GESICHERTER

FLUCHTBEREICH“

• ENDAUSGANG
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Brandabschottungen und Brandschutzklappen – das 
neue „Mischschott“
Einbaumöglichkeiten  von Brandschutzklappen nach ÖN H 6031 |
einseitig beplankte Schachtwände und Lösung nach ÖN H 6031 
(gilt auch für andere Leitungsdurchführungen) | 
Brandschutzklappen und FLI / FLI-VE (Einsatzgrenzen)
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Punkt 5.2.2 Leitungsführung durch brandabschnittsbildende Wände oder 

Decken oder Trennbauteile

In Luftleitungen, die brandabschnittsbildende Wände oder Decken oder Trennbauteile durchdringen, 

müssen Brandschutzklappen oder Feuerschutzabschlüsse eingebaut werden. Diese müssen 

mindestens dieselbe Feuerwiderstandsdauer aufweisen wie die jeweilige Wand oder Decke.
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ÖNORM M 7625 ist definitiv außer Kraft gesetzt

ÖNORM EN 15650 Lüftung von Gebäuden – Brandschutzklappen, 

Stand: 15.06.2010

ÖNORM H 6025 Lüftungstechnische Anlagen – Brand-schutzklappen 

(BSK) (nationale Ergänzungen zu ÖNORM EN 1366-2, 

ÖNORM EN 13501-3 und ÖNORM EN 15650) 

Stand: 15.06.2012

ÖNORM H 6027 Lüftungstechnische Anlagen – Feuerschutzabschlüsse in 

Lüftungsanlagen auf Basis inzumeszierender Materialien

mit mechanischem oder ohne mechanisches Verschluss-

element  |  Stand: 01.08.2008

ÖNORM H 6031 Lüftungstechnische Anlagen – Einbau und Kontrollprüfung

von Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen

Stand: 10.12.2014
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die ÖNORM M 7625.  Diese ist definitiv außer

Kraft gesetzt!

Verwendung mit Zustimmung von SV Ing. Andreas Fragner
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* zusätzlich: nationale Regelungen ÖN H 6025 !
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Zusätzlich zur EN 15650: Die ÖNORM H 6025 ist wichtig, weil…

Verwendung mit Zustimmung von SV Ing. Andreas Fragner
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Ein Bauteil, der 

dazu bestimmt ist, 

die Übertragung 

von Brand und 

Rauch mittels 

mechanischer 

Verschluss-

elemente durch 

Luftleitungen zu 

verhindern.
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Bauteil (keine Brandschutz-

klappe!), der dazu bestimmt ist, 

in horizontalen (ho) oder hori-

zontalen (ho) und vertikalen (ve) 

Luftleitungen die Übertragung 

von Feuer und Rauch mittels der 

intumeszierenden Wirkung (im 

Brandfall durch Einwirkung von 

Temperatur aufquellend) mit 

oder ohne mechanischem 

Verschlusselement zu 

verhindern.
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... ... ...

hier waren einmal Brandschutzklappen genannt
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Feuerschutzelement (Art) Alte 
Normenbezeichnung

Aktuelle 
Normenbezeichnung

Brandschutzklappe 

„Einplattenklappe“
K90 EI90

Lammellenbrandschutzklappe K90 E90 und EI90

Jalousiebrandschutzklappe K90 E90

FLI Feuerschutzabschluss in 

Lüftungsanlagen auf Basis 

intumeszierender Materialien

K90 FLI(ho)90

FLI-VE Feuerschutzabschluss in 

Lüftungsanlagen auf Basis 

intumeszierender Materialien mit 

mechanischem Verschlusselement

K90 FLI-VE(ho)90

FLI-VE(ho+ve)90
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Der Verein PRO-Brandschutz (www.pro-

brandschutz.at) hat vor einiger Zeit eine 

Gegenüberstellung der Leistungen und 

Unterschiede zwischen Brandschutz-

klappen und FLI bzw. FLI-VE entwickelt 

(02.2011). Auch, wenn manche Details 

nicht mehr ganz stimmen, so zeigt sich, 

dass FLI und FLI-VE nicht die Leistungs-

eigenschaften von Brandschutzklappen 

aufweisen.

Besonders der in der Prüfung nach 

europäicher Norm EN 1366-2 geforderte 

Überdruck im Brandraum ist für FLI und 

FLI-VE eine unüberwindbare Hürde, 

womit nicht nur die Dichtigkeit, sondern 

auch die thermische Beanspruchung (die 

Temperatur an der dem Brand abge-

kehrten Seite) von FLI und FLI-VE nicht 

erreicht werden.

http://www.probrandschutz.at/
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Beim Einbau von Brandschutzklappen/Brandrauch-Steuerklappen sind folgende 

Grundvoraussetzungen zu erfüllen: 

– Der Einbau hat einer klassifizierten Einbauvariante zu entsprechen, wobei folgende 

Einbausituationen zu unterscheiden sind: 

– in einer Wand- oder Deckenöffnung, 

– auf einer Wand oder Decke, 

– von einer Wand oder Decke entfernt. 

– Die Lage der Brandschutzklappen/Brandrauch-Steuerklappen muss in Bezug auf den 

brandabschnittsbildenden Bauteil über die Feuerwiderstandsdauer unverändert bleiben.

– Abschottungen dürfen während des Betriebs der lufttechnischen Anlagen weder 

beeinträchtigt noch beschädigt werden, sodass die Abschottungen im Brandfall ihre Funktion 

weiter erfüllen können.

– Leichtbauwände dürfen, auch im Fall einer allfälligen Verformung im Brandfall, die Funktion 

der Abschottung  über  die  Feuerwiderstandsdauer  nicht  beeinträchtigen  (z. B.  

Beschädigung/Verschiebung  der  Abschottung  in  Bezug  zur  

Brandschutzklappe/Brandrauch-Steuerklappe aufgrund der  Durchbiegung der Wand im 

Brandfall). Als Lösungsansatz darf die in 5.5 beschriebene Konstruktion auch für beidseitig 

beplankte Leichtwände angewendet werden.

Auslösevorrichtungen, Stellantriebe, Endschalter u.dgl. müssen für die Instandhaltung und einen 

allfälligen Austausch der jeweiligen Komponente zugänglich sein. In Abhängigkeit der vorhandenen 

Einbausituation und Klappenausführung müssen Kontrollöffnungen in den angeschlossenen 

Luftleitungen vorhanden sein. 
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Voraussetzung dafür ist, dass durch Maßnahmen der Dehnungskompensation die im Brandfall 

durch Wärmedehnung oder Absturz der anschließenden Luftleitungen entstehenden Kräfte 

soweit  herabgesetzt werden, dass die Lage der Brandschutzklappe/Brandrauch-Steuerklappe in 

Bezug auf den brandabschnittsbildenden Bauteil über die Feuerwiderstandsdauer nicht  

verändert und die abschottende Wirkung des Weichschotts nicht beeinträchtigt wird.
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Brandschutzklappen sind mit Befestigungskonstruktionen starr mit einer massiven tragenden 

Wand oder tragenden Decke zu verbinden. Die starre Verbindung muss die im Brandfall 

entstehenden Kräfte ohne Lageänderung oder Beschädigung der Klappe und des Weichschotts 

aufnehmen können. Die Lage der Brandschutzklappe darf sich nicht verändern (z. B. durch 

Wärmedehnung oder Absturz der anschließenden Luftleitungen). 

Der zwischen Wand oder Decke und Klappengehäuse verbleibende Restspalt ist mittels eines 

klassifizierten Abschottungssystem zu verschließen.
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Eine ausreichend starre Befestigung der Luftleitung liegt vor, wenn diese mit Eignungsnachweis 

(Gutachten oder Berechnung durch SV) ausgeführt und die starre Befestigung maximal 1 m bei 

Befestigungen ohne Schrägabstützungen von der Klappe entfernt ist.
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Eine ausreichend starre Befestigung der Luftleitung liegt vor, wenn diese mit Eignungsnachweis 

(Gutachten oder Berechnung durch SV) ausgeführt und die starre Befestigung maximal 2 m bei 

Befestigungen mit Schrägabstützungen von der Klappe entfernt ist.
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Sofern Luftleitungen in Schächten mit nicht tragenden Schachtwänden vertikal geführt werden, 

sind diese zumindest in jedem Geschoß mit starren Befestigungen (Nachweis durch Gutachten 

oder Berechnung eines SV) an der tragenden Decke zu befestigen.
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Sofern Luftleitungen in Schächten mit nicht tragenden Schachtwänden vertikal geführt werden, 

sind diese zumindest in jedem Geschoß mit starren Befestigungen (Nachweis durch Gutachten 

oder Berechnung eines SV) an der tragenden Decke zu befestigen.
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Sofern Luftleitungen in Schächten mit nicht 

tragenden Schachtwänden vertikal geführt 

werden, sind diese zumindest in jedem 

Geschoß mit starren Befestigungen (Nachweis 

durch Gutachten oder Berechnung eines SV) 

an der tragenden Decke zu befestigen.
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Authentische Interpretation des Komitees 141 „Klimatechnik“ zu Kombischotts 

mit Brandschutzklappen: 

Auf Grund der derzeit geltenden Prüfnormen ÖNORM EN 1366-3:2009 Feuerwiderstandsprüfun-

gen für Installationen – Teil 3: Abschottungen, ÖNORM EN 1366-2 Feuerwiderstandsprüfungen 

für Installationen – Teil 2: Brandschutzklappen und ÖNORM H6025:2012 Lüftungstechnische 

Anlagen – Brandschutzklappen (BSK) ist eine gemeinsame Durchführung von Kabel, Rohren und  

BSK durch eine Wand- oder Deckenöffnung und Verschließen der Öffnung mittels Brandab-

schottung (sog. Kombischott) nicht zulässig.

Abweichend davon sind folgende Lösungsansätze möglich:

1. Bauliche Trennung der Lüftungsleitung (BSK) mittels Trennsteg von Rohren und Kabeln 

sodass die Lüftungsleitung (BSK) getrennt durch diese Installationsöffnung geführt wird unter 

folgenden Bedingungen: 

1. Das Abschottungssystem braucht eine ETZ (Europäisch technische Zulassung) für 

Leerschott, Kabel und Kabeltragsysteme, Metallrohre, Kunststoffrohre, Verbundrohre 

und Kombischott. 

2. Einbau des Abschottungssystems lt. ETZ. 

3. Abschottungssystem muss mit einer BSK in beiden Einbausituationen der ÖNORM H 

6025:2012 gemäß der ÖNORM EN 1366-2 geprüft sein. 

4. Die für die verschiedenen Installationsbereiche geltenden Installations-, Verarbeitungs-

richtlinien und Normen sind einzuhalten. 

5. Die erforderlichen Abstände der Belegungskörper zur Laibung bzw. untereinander und 

der  Abschottungen  sind  hinsichtlich  der  Dimensionierung  des  Trennsteges  zu 

berücksichtigen. 
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Authentische Interpretation des Komitees 141 „Klimatechnik“ zu Kombischotts 

mit Brandschutzklappen: 

2. Falls eine bauliche Trennung mittels Trennsteg nicht erfolgt, ist im Einzelfall durch eine 

Prüfstelle, welche Erfahrungen auf dem Gebiet der Prüfung von Brandschutzklappen, Brand-

abschottungen, Bauteilen etc. hat, zu beurteilen, ob die gegenständliche Einbausituation und 

Ausführung des Kombischotts brandschutztechnisch geeignet ist, den Durchtritt von Feuer 

und Rauch im Brandfall zu verhindern und das Schutzziel erreicht wird. Folgende  

Bedingungen sind einzuhalten: 

1. Das Abschottungssystem braucht eine ETZ (Europäisch technische Zulassung) für 

Leerschott, Kabel und Kabeltragsysteme, Metallrohre, Kunststoffrohre, Verbundrohre 

und Kombischott. 

2. Einbau des Abschottungssystems lt. ETZ. 

3. Abschottungssystem muss mit einer BSK in beiden Einbausituationen der ÖNORM H 

6025:2012 gemäß der ÖNORM EN 1366-2 geprüft sein. 

4. Die für die verschiedenen Installationsbereiche geltenden Installations-, Verarbeitungs-

richtlinien und Normen sind einzuhalten. 

5. Die erforderlichen Abstände der Belegungskörper zur Laibung bzw. untereinander sind 

zu berücksichtigen. 

Wird die maximal zulässige Schottgröße lt. ETZ nicht überschritten und sind alle der oben 

genannten Bedingungen erfüllt, kann von einer Beurteilung durch eine Prüfstelle abgesehen 

werden. 
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Weichschotts, die für den gemeinsamen Verschluss von Restflächen um Brandschutzklappen/ 

Brandrauch-Steuerklappen, Rohren und Kabeln dienen, werden national als „Mischschotts“  

bezeichnet, um damit den Unterschied zu den europäisch genormten „Kombischotts“ (mit Rohren 

und Kabeln) hervorzuheben:

• Feuerwiderstand (EI90) mit Weichschott (nach ÖNORM EN 1366-2) nachgewiesen

• Weichschottsystem verfügt über Europäische technische Zulassung/Europäische technische 

Bewertung, die folgende Schotts umfasst: 

• Leer- und Kombischotts, 

• Kabel- und Kabeltragsysteme, 

• Metall-, Kunststoff- und Verbundrohre.

Die maximale Schottgröße für den Restspaltverschluss beim Einbau von einer oder mehreren 

Brandschutzklappen/Brandrauch-Steuerklappen entspricht entweder 

• der Schottgröße bei der Prüfung einer Brandschutzklappe/Brandrauchsteuerklappe in 

Weichschott, 

• oder der Schottgröße des Leerschotts.
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Bei Wandkonstruktionen mit 

einer Wanddicke < 100 mm, 

bei denen jedoch die Weich-

schottdicke größer als die 

Wanddicke ist, ist der Wand-

durchbruch mit einer Laibung 

auszuführen, deren Länge 

mindestens der Dicke des 

geprüften Weichschotts 

entspricht.

Beim Einbau mit Weichschott in massiven Wänden mit geringer Dicke ist analog zu den Darstellungen vorzugehen. Ist die 

Weichschottdicke größer als die Wanddicke, so ist die Laibung in entsprechender Länge aus Gipskarton-Feuerschutzplatten 

mindestens 2 mal 12,5 mm (oder einem feuerschutztechnisch gleichwertigem Aufbau/Material) herzustellen.
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Bei Wandkonstruktionen mit 

einer Wanddicke ≥ 100 mm 

und einer Weichschottdicke 

mindestens gleich der Wand-

dicke ist der Wanddurchbruch 

mit einer Laibung auszu-

führen, deren Länge mind. so 

lang wie die Dicke des ge-

prüften Weichschotts, aber 

nicht kleiner als die 

Wanddicke ist.

Beim Einbau mit Weichschott in beidseitig beplankten Leichtwänden muss die Ausbildung der 

Laibung zumindest dem Aufbau und der Wanddicke der Beplankung auf einer Seite der Wand in 

Leichtbauweise entsprechen
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• Einseitig beplankte Schachtwände sind keine Normtragkon-

struktionen nach EN 1366-2
KEINE Prüfung KEINE Klassifizierung…

• einseitig beplankte Schachtwände stellen aber eine in der 
Praxis ausgeführte Standardsituation dar LÖSUNG?
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Innovative Brandschutzprodukte der Firma HILTI
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4.3.2 Rohre, Versorgungsleitungen und Öffnungen

Rohre und Versorgungsleitungen sind möglichst

so anzuordnen, dass sie die Leistungsmerkmale

des XXXX Holz-Bausystems nicht beeinträchtigen.

Wenn Rohre oder Versorgungsleitungen im Holz-

bauteil angeordnet sind oder durch das Produkt 

geführt werden, ist deren Auswirkung auf die 

Standsicherheit, auf den Brandschutz und auf die

bauphysikalischen Eigenschaften zu berück-

sichtigen. Dieselben Prinzipien gelten auch für 

Öffnungen, die zu anderen Zwecken ausge-

schnitten werden.
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Zündschnureffekt in einen Technikraum
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Treppenhaus-Umfassungsbauteile (Holzbauweise mit 

zusätzlicher Beplankung für die Feuerwiderstandsdauer, 

Feuerschutzplatte einfach) mit Zündschnureffekt...



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige

Durchführung von Leitungsanlagen in brandabschnitts-

bildenden Konstruktionen (EI90 Paneele)
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(beidseitige) Elektrodosen und Kabelbelegungen
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Durchführung von Leitungsanlagen (hier: „rustikal“)
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40 mm zu Laibung notwenig

80 mm zu Kabeltrasse notwendig
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Weitgehend bekannt: Brandschutzband für brennbare Rohr-

leitungen, Beispiel: Hilti Firestop Wrap (Brandschutzband CFS-W EL)
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Relativ neu und noch eher selten 

im Einsatz: Brandschutzbandage 

für nicht brennbare isolierte 

Rohrleitungen
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Umwicklung/Beschichtung von Kabelanlagen Funktionsprinzipien:

1. Brandentstehung "von innen" = Kapselung der Brandlast

2. Brandbeanspruchung "von außen" - Verhinderung der 

Brandweiterleitung / keine Beteiligung am Brandgeschehen



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige



BSC Bauingenieure GmbH

BSC Bauingenieure GmbH
Ihr Brandschutzpartner für Planung und Kontrolle durch befugte Sachverständige


